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RS OGH 1955/6/29 7Ob309/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1955

Norm

ZPO §560 B

Rechtssatz

Erklärt die kündigende Partei in der Kündigung, daß zwar die gesetzliche Vermutung einer einmonatigen

Kündigungsfrist besteht, aus Vorsicht aber das Mietverhältnis dreimonatig aufgekündigt werde, so liegt eine

dreimonatige Kündigungsfrist vor.
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